
 ®  RATZKE & RATZKE VERSICHERUNGSMAKLER 
 RISIKOTRÄGER: HISCOX INSURANCE COMPANY LTD. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Index   

Teil 1 
  

Allgemeine Versicherungsbedingungen 

Abschnitt A. Der Versicherungsschutz 2 

I. Gegenstand des Versicherungsschutzes, Vermögensschäden, Versicherungsnehmer  

II. Vorwärts- und Rückwärtsversicherung  

III. Beginn und Umfang des Versicherungsschutzes  

IV. Ausschlüsse  

Abschnitt B. Der Versicherungsfall 5 

V. Versicherungsfall, Obliegenheiten im Versicherungsfall, Zahlung des Versicherers  

VI. Leistungsfreiheit, Leistungskürzung und Fortbestehen der Leistungspflicht bei einer Ob-
liegenheitsverletzung nach Abschnitt B, V. 

 

Abschnitt C. Das Versicherungsverhältnis 5 

VII. Versicherungsschutz für fremde Rechnung, Abtretung, Verpfändung, Rückgriffsansprü-
che 

 

VIII. Prämienzahlung (Erst- und Folgeprämie) und Rechtsfolgen bei Nichtzahlung, Verzug bei 
Abbuchung, Prämienregulierung, Prämienrückerstattung 

 

IX. Vertragsdauer, Kündigung, Erlöschen  

X. Verjährung, zuständiges Gericht, anwendbares Recht  

XI. Form der Willenserklärung gegenüber dem Versicherer  

XII. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers, Rechtsfolgen von Anzeige-
pflichtverletzungen 

 

XIII. Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers während der Vertragslaufzeit  

XIV. Sozien  

XV. Mitarbeiter  

XVI. Kumulsperre  

XVII. Sachschäden  

XVIII. Ansprechpartner  

Teil 2 
 

Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für Rechtsanwälte und Patentanwälte 
(BBR-RA) 

 

Abschnitt A. Besondere Bedingungen 11 

I. Jahreshöchstleistung  

II. Weitere Bestimmung zum Selbstbehalt  

III. Ausschlüsse  

IV. Meldepflichten des Versicherers  

V. Abweichungen von der Pflichtversicherung  



 ®  RATZKE & RATZKE VERSICHERUNGSMAKLER 
 RISIKOTRÄGER: HISCOX INSURANCE COMPANY LTD. 2 

Abschnitt B. Risikobeschreibung zur Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für 
Rechtsanwälte (einschließlich des Rechtsanwalts-Risikos von Anwaltsnotaren) 

11 

Abschnitt C. Risikobeschreibung zur Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für 
Patentanwälte 

12 

Teil 3 
 

Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für Steuerberater  

Abschnitt A. Besondere Bedingungen 12 

I. Mitversicherung  

II. Höchstbetrag der Versicherungsleistung  

III. Jahreshöchstleistung  

IV. Weitere Bestimmung zum Selbstbehalt  

V. Ausschlüsse  

VI. Meldepflichten des Versicherers  

VII. Abweichungen von der Pflichtversicherung  

Abschnitt B. Risikobeschreibung zur Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für 
Steuerberater 

13 

Teil 4 
 

Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für Wirtschaftsprüfer und vereidigte 
Buchprüfer (BBR-W) 

 

Abschnitt A. Besondere Bedingungen 14 

I. Mitversicherung  

II. Höchstbetrag der Versicherungsleistung  

III. Jahreshöchstleistung  

IV. Weitere Bestimmung zum Selbstbehalt  

V. Ausschlüsse  

VI. Meldepflichten des Versicherers  

VII. Abweichungen von der Pflichtversicherung  

Abschnitt B. Risikobeschreibung zur Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für 
Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer 

15

   

 

Teil 1 – Allgemeine 
Versicherungsbedingungen 

Abschnitt A. – Der Versicherungsschutz 

I. Gegenstand des Versicherungsschutzes, 
Vermögensschaden, Versicherungsneh-
mer 

1. Versicherungsschutz für berufliche Tätigkeit, Ver-
mögensschadenbegriff 

1.1  Gegenstand des Versicherungsschutzes 

Der Versicherer bietet dem Versicherungsnehmer Ver-
sicherungsschutz für den Fall, dass er wegen eines bei 
der Ausübung beruflicher Tätigkeit von ihm selbst oder 
einer Person, für die er nach § 278 BGB oder § 831 
BGB einzutreten hat, begangenen Verstoßes von einem 

anderen auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbe-
stimmungen privatrechtlichen Inhalts für einen Vermö-
gensschaden verantwortlich gemacht wird. 

Ausgenommen sind Ansprüche auf Rückforderung von 
Gebühren oder Honoraren sowie Erfüllungsansprüche 
und Erfüllungssurrogate gemäß § 281 in Verbindung mit 
§ 280 BGB. 

1.2  Definition des Vermögensschadens 

Vermögensschäden sind solche Schäden, die weder 
Personenschäden (Tötung, Verletzung des Körpers 
oder Schädigung der Gesundheit von Menschen) noch 
Sachschäden (Beschädigung, Verderben, Vernichtung 
oder Abhandenkommen von Sachen, insbesondere 
auch von Geld und geldwerten Zeichen) sind, noch sich 
aus solchen von dem Versicherungsnehmer oder einer 
Person, für die er einzutreten hat, verursachten Schä-
den herleiten. 

2. Berufsangehörige als Versicherungsnehmer 
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2.1  Sozien 

Üben sie ihren Beruf nach außen hin gemeinschaftlich 
aus, sind sie Sozien ohne Rücksicht darauf, wie ihre 
vertraglichen Beziehungen untereinander (Innenver-
hältnis)geregelt sind. 

2.2  Innenverhältnis 

Die vertraglichen Beziehungen des Innenverhältnisses 
können sein: Anstellungsverhältnis, freie Mitarbeit, 
Bürogemeinschaft, Kooperation, Gesellschaft bürgerli-
chen Rechts, nicht als Berufsträgergesellschaft aner-
kannte Partnerschaft und Ähnliches. 

2.3  Zurechnung 

In der Person eines Sozius gegebene Umstände, die 
den Versicherungsschutz beeinflussen, gehen zu Las-
ten aller Sozien. 

2.4  Mithaftung neu eintretender Sozien 

Im Rahmen dieses Versicherungsvertrags besteht 
Versicherungsschutz auch für die persönlich gesetzli-
che Haftpflicht neu eintretender Sozien für Verbindlich-
keiten, die vor Eintritt in die Sozietät von dieser be-
gründet wurden, wenn der maßgebliche Verstoß in dem 
versicherten Zeitraum dieses Vertrags liegt. 

2.5  Mithaftung ausscheidender Sozien 

Mitversichert ist auch die persönliche gesetzliche Haft-
pflicht eines Sozius für Pflichtverletzungen dieser So-
zietät nach seinem Ausscheiden wegen Berufsaufgabe, 
soweit der ausgeschiedene Sozius zum Zeitpunkt der 
Begründung des Mandats Mitglied der Sozietät war. 

Diese Erweiterung des Versicherungsschutzes ist auf 5 
Jahre begrenzt. 

3. Berufsträgergesellschaft als Versicherungsnehmer 

3.1  Versicherungsschutz für die Repräsentanten 

Nimmt eine anerkannte Berufsträgergesellschaft für 
sich selbst Versicherung, bezieht sich der Versiche-
rungsschutz für diese Gesellschaft auf die den Orga-
nen, Geschäftsführern, Gesellschaftern von Personen-
gesellschaften, Partnern und 

Angestellten oder sonstigen Personen, deren sie sich 
zur Erfüllung ihrer Berufstätigkeit bedient, zur Last 
fallenden Verstöße. 

3.2  Zurechnung 

In der Person des Verstoßenden gegebene Umstände, 
die den Versicherungsschutz beeinflussen, werden dem 
Versicherungsnehmer zugerechnet; das gilt nicht, wenn 
Angestellte (nicht Organe, Geschäftsführer, Ge-
sellschafter von Personengesellschaften, Partner, ver-
tretungsberechtigte Personen wie Prokuristen und 
Handlungsbevollmächtigte) des Versicherungsnehmers 
oder sonstige Personen, deren er sich zur Erfüllung 
seiner Berufstätigkeit bedient, in Erfüllung dieser Tätig-
keit von Gesetz, Vorschrift, Anweisung oder Bedingung 
des Auftraggebers wissentlich abgewichen sind oder 
sonst ihre Pflichten wissentlich verletzt haben. 

4. GbR als Haftungsadressat 

Im Rahmen dieses Versicherungsvertrags besteht 
Versicherungsschutz für die Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts (Sozietät) als eigenständiger Haftungsadressat, 
sofern alle Sozien über diesen Versicherungsvertrag 
versichert sind. 

II. Vorwärts- und Rückwärtsversicherung 
1. Vorwärtsversicherung 

Die Vorwärtsversicherung umfasst die Folgen aller vom 
Beginn des Versicherungsschutzes an (Teil 1, Abschnitt 

A, III.) bis zum Ablauf des Vertrages vorkommenden 
Verstöße. 

2. Rückwärtsversicherung 

2.1  Versicherungsumfang 

Die Rückwärtsversicherung bietet Versicherungsschutz 
gegen in der Vergangenheit vorgekommene Verstöße, 
welche dem Versicherungsnehmer oder den versi-
cherten Personen bis zum Abschluss der Rückwärts-
versicherung nicht bekannt geworden sind. Bei Antrag-
stellung ist die zu versichernde Zeit nach Anfangs- und 
Endpunkt zu bezeichnen. 

2.2  Bekannter Verstoß 

Ein Verstoß gilt als bekannt, wenn ein Vorkommnis vom 
Versicherungsnehmer oder versicherten Personen als – 
wenn auch nur möglicherweise – objektiv fehlsam 
erkannt oder ihnen, wenn auch nur bedingt, als fehlsam 
bezeichnet worden ist, auch wenn Schadenersatzan-
sprüche weder erhoben noch angedroht noch befürch-
tet worden sind. 

3. Verstoßzeitpunkt bei Unterlassung 

Wird ein Schaden durch fahrlässige Unterlassung ver-
ursacht, gilt im Zweifel der Verstoß als an dem Tag 
begangen, an welchem die versäumte Handlung spä-
testens hätte vorgenommen werden müssen, um den 
Eintritt des Schadens abzuwenden. 

III. Beginn und Umfang des Versicherungs-
schutzes 

1. Vorläufige Deckung 

1.1  Beginn 

Die vorläufige Deckung wird mit entsprechender Erklä-
rung des Versicherers ab dem vereinbarten Zeitpunkt 
(Datum), 12 Uhr, wirksam. 

1.2  Inhalt 

Die vorläufige Deckung richtet sich nach den Vertrags-
grundlagen, die dem endgültigen Versicherungsvertrag 
zu Grunde liegen sollen. Der Versicherungsnehmer 
erhält die für die vorläufige Deckung und den endgülti-
gen Versicherungsvertrag geltenden Versicherungsbe-
dingungen und die Information für Versicherungsneh-
mer zusammen mit dem Versicherungsschein, auf 
Wunsch auch zu einem früheren Zeitpunkt. 

2. Hauptvertrag 

2.1  Beginn mit Einlösung des Versicherungsscheines 

Der Versicherungsschutz beginnt ab dem vereinbarten 
Zeitpunkt (Datum), 12 Uhr, vorbehaltlich einer anderen 
Vereinbarung mit der Einlösung des Versicherungs-
scheines durch rechtzeitige Zahlung der Prämie gemäß 
Teil 1, Abschnitt C, VIII. Ziff. 2., 2.1, der im Antrag an-
gegebenen Kosten und etwaiger öffentlicher Abgaben. 

2.2  Beginn bei späterer Prämieneinforderung 

Wird die erste Prämie erst nach dem als Beginn der 
Versicherung festgesetzten Zeitpunkt eingefordert, 
dann aber ohne Verzug bezahlt, beginnt der Versiche-
rungsschutz mit dem vereinbarten Zeitpunkt. 

3. Umfang des Versicherungsschutzes 

3.1  Abwehrschutz und Freistellung 

Der Versicherungsschutz umfasst die Abwehr unbe-
rechtigter Schadenersatzansprüche und die Freistellung 
des Versicherungsnehmers von berechtigten 
Schadenersatzverpflichtungen. 

3.1.1 Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen 
dann, wenn der Versicherungsnehmer auf Grund Ge-
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setzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder 
Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet ist und der 
Versicherer hierdurch gebunden ist. 

3.1.2 Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versi-
cherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers 
abgegeben oder geschlossen worden sind, binden den 
Versicherer nur, soweit der Haftpflichtanspruch auch 
ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte. 

3.1.3 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle zur Beile-
gung oder Abwehr des Haftpflichtanspruchs ihm 
zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des 
Versicherungsnehmers abzugeben. 

3.2  Höchstbetrag der Versicherungsleistung 

3.2.1 Die Versicherungssumme stellt den Höchstbetrag 
der dem   Versicherer – abgesehen vom Kostenpunkt 
(siehe nachfolgende Ziff. 3.5) – in jedem einzelnen 
Schadenfall obliegenden Leistung dar, und zwar mit der 
Maßgabe, dass nur eine einmalige Leistung der 
Versicherungssumme in Frage kommt: 

gegenüber mehreren entschädigungspflichtigen Perso-
nen, auf welche sich der Versicherungsschutz erstreckt, 

bezüglich eines aus mehreren Verstößen stammenden 
einheitlichen Schadens, 

bezüglich sämtlicher Pflichtverletzungen bei der Erledi-
gung eines einheitlichen Auftrages, mögen diese auf 
dem Verschulden des Versicherungsnehmers oder 
einer von ihm herangezogenen Hilfsperson beruhen. 

3.2.2 Weitere Bestimmungen zum Höchstbetrag der 
Versicherungsleistung regeln die Besonderen Bedin-
gungen (Teil 3 BBR-S bzw. Teil 4 BBR-W). 

3.3  Jahreshöchstleistung 

Die Leistungen des Versicherers können im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen begrenzt werden. 
Weitere Bestimmungen zur Jahreshöchstleistung regeln 
die Besonderen Bedingungen (Teil 2 BBR-RA, Teil 3 
BBR-S bzw. Teil 4 BBR-W). 

3.4  Selbstbehalt des Versicherungsnehmers 

3.4.1 An der Summe, die vom Versicherungsnehmer 
auf Grund richterlichen Urteils oder eines vom Versi-
cherer genehmigten Anerkenntnisses oder Vergleichs 
zu bezahlen ist (Haftpflichtsumme), wird der Versiche-
rungsnehmer mit einem Selbstbehalt von € 1.500,00 
beteiligt. 

3.4.2 Ein Selbstbehalt ist jedoch ausgeschlossen, wenn 
bei  Geltendmachung des Schadens durch einen Dritten 
die Bestellung bzw. Zulassung des Berufsträgers oder 
die Anerkennung bzw. Zulassung der Be-
rufsträgergesellschaft erloschen ist. Dies gilt auch, 
wenn Haftpflichtansprüche gegen die Erben des Versi-
cherungsnehmers erhoben werden. 

3.4.3 Abweichend hiervon kann ein anderer Selbstbe-
halt vereinbart werden. 

3.5  Prozesskosten 

3.5.1 Die Kosten eines gegen den Versicherungsneh-
mer anhängig gewordenen, einen gedeckten Haft-
pflichtanspruch betreffenden Haftpflichtprozesses, 
sowie einer wegen eines solchen Anspruchs mit Zu-
stimmung des Versicherers vom Versicherungsnehmer 
betriebenen negativen Feststellungsklage oder Ne-
benintervention gehen zu Lasten des Versicherers. 
Sofern nicht im Einzelfall mit dem Versicherer etwas 
anderes vereinbart ist, werden die Rechtsanwaltskosten 
entsprechend den Gebührensätzen des RVG über-
nommen. 

3.5.2 Übersteigt der geltend gemachte Haftpflichtan-
spruch die Versicherungssumme, trägt der Versicherer 
die Gebühren und Pauschsätze nur nach der der Ver-
sicherungssumme entsprechenden Wertklasse. Dies 
gilt sowohl bei der Abwehr unberechtigter Schadener-
satzansprüche als auch bei der Freistellung des Versi-
cherungsnehmers von berechtigten Schadenersatzver-
pflichtungen. Bei den nicht durch Pauschsätze abzu-
geltenden Auslagen tritt eine verhältnismäßige Vertei-
lung auf Versicherer und Versicherungsnehmer ein. 

3.5.3 Übersteigt der Haftpflichtanspruch nicht den Be-
trag des Mindest- oder eines vereinbarten festen 
Selbstbehaltes, treffen den Versicherer keine Kosten. 

3.5.4 Sofern ein Versicherungsnehmer sich selbst 
vertritt oder durch einen Sozius oder Mitarbeiter ver-
treten lässt, werden eigene Gebühren nicht erstattet. Ist 
der Versicherungsnehmer als Berufsträgergesellschaft 
anerkannt, werden keine Gebühren erstattet, sofern der 
Versicherungsnehmer sich von für die Gesellschaft 
tätigen Personen vertreten lässt. 

3.5.5 Bei der Inanspruchnahme vor ausländischen 
Gerichten ersetzt der Versicherer, begrenzt auf seine 
Leistungspflicht, Kosten höchstens nach der der Versi-
cherungssumme entsprechenden Wertklasse nach 
deutschem Kosten und Gebührenrecht, sofern nicht im 
Einzelfall mit dem Versicherer etwas anderes vereinbart 
ist. 

3.6  Sicherheitsleistung zur Abwendung der Zwangs-
vollstreckung 

An der Sicherheitsleistung oder Hinterlegung, die zur 
Abwendung der zwangsweisen Beitreibung der Haft-
pflichtsumme zu leisten ist, beteiligt sich der Versicherer 
in demselben Umfang wie an der Ersatzleistung, 
höchstens jedoch bis zur Höhe der Versicherungs-
summe. 

3.7  Leistungsbegrenzung bei gescheiterter Erledigung 
des Haftpflichtanspruchs oder Zurverfügungstellung der 
Versicherungsleistung  

Falls die vom Versicherer verlangte Erledigung eines 
Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung 
oder Vergleich am Verhalten des Versicherungsneh-
mers scheitert oder falls der Versicherer seinen ver-
tragsmäßigen Anteil zur Befriedigung des Geschädigten 
zur Verfügung stellt, hat der Versicherer für den von der 
Weigerung bzw. der Verfügungstellung an entste-
henden Mehraufwand an Hauptsache, Zinsen und 
Kosten nicht aufzukommen. 

IV. Ausschlüsse 
Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Haft-
pflichtansprüche 

1. mit Auslandsbezug, entsprechend den Regelungen 
in den Besonderen Bedingungen (Teil 2 BBR-RA, Teil 3 
BBR-S und Teil 4 BBR-W); 

2. soweit sie auf Grund Vertrages oder besonderer 
Zusage über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht 
hinausgehen; 

3. wegen Schäden durch Veruntreuung entsprechend 
den Regelungen in den Besonderen Bedingungen (Teil 
2 BBR-RA, Teil 3 BBR-S und Teil 4 BBR-W);  

4. aus der Tätigkeit des Versicherungsnehmers oder 
seines Personals als Leiter, Geschäftsführer, Vor-
stands-, Aufsichtsrats-, Beiratsmitglied von Firmen, 
Unternehmungen, Vereinen, Verbänden. Dies gilt auch 
im Rahmen der mitversicherten Tätigkeiten. Ist der 
Versicherungsnehmer als Berufsträgergesellschaft 
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anerkannt, gilt dies entsprechend für die Berufsgesell-
schaft und die dort tätigen mitversicherten Personen 
gemäß Teil 1, Abschnitt C, VII., Ziff. 1, 1.1; 

5. wegen Schadenverursachung durch wissentliches 
Abweichen von Gesetz, Vorschrift, Anweisung oder 
Bedingung des Auftraggebers oder durch sonstige 
wissentliche Pflichtverletzung. Der Versicherungsneh-
mer behält, wenn dieser Ausschlussgrund nicht in sei-
ner Person und auch nicht in der Person eines Sozius 
vorliegt – unbeschadet der Bestimmungen des Teil 1, 
Abschnitt C, VII., Ziff. 3. – den Anspruch auf Versiche-
rungsschutz. Teil 1, Abschnitt A, I., Ziff. 3. bleibt unbe-
rührt. 

Abschnitt B. – Der Versicherungsfall 

V. Versicherungsfall, Obliegenheiten im Ver-
sicherungsfall, Zahlung des Versicherers 

1. Versicherungsfall 

Versicherungsfall ist der Verstoß, der Haftpflicht-
ansprüche gegen Versicherungsnehmer zur Folge 
haben könnte. 
2. Obliegenheiten im Versicherungsfall 

2.1  Schadenanzeige 

2.1.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer (vgl. 
Teil 1, Abschnitt C, XI.) unverzüglich, spätestens inner-
halb einer Woche, in Textform anzuzeigen. 

2.1.2 Wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet oder ein 
Strafbefehl oder ein Mahnbescheid erlassen, hat der 
Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich 
Anzeige zu erstatten, auch wenn er den Versiche-
rungsfall selbst bereits angezeigt hat. Gegen Mahnbe-
scheide oder Verfügungen von Verwaltungsbehörden 
auf Schadenersatz hat er, ohne die Weisung des Ver-
sicherers abzuwarten, fristgemäß Widerspruch zu 
erheben und die erforderlichen Rechtsbehelfe zu er-
greifen. 

2.1.3 Macht der Geschädigte seinen Anspruch gegen-
über dem Versicherungsnehmer geltend, ist dieser zur 
Anzeige innerhalb einer Woche nach der Erhebung des 
Anspruchs verpflichtet. 

2.1.4 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein An-
spruch gerichtlich geltend gemacht, Prozesskostenhilfe 
beantragt oder wird ihm gerichtlich der Streit verkündet, 
hat er außerdem unverzüglich Anzeige zu erstatten. 
Das Gleiche gilt im Falle eines Arrestes, einer einstwei-
ligen Verfügung oder eines Beweissicherungsverfah-
rens. 

2.1.5 Durch die Absendung der Anzeige werden die 
Fristen gewahrt. Für die Erben des Versicherungsneh-
mers tritt an Stelle der Wochenfrist jeweils eine Frist 
von einem Monat. 

2.2  Mitwirkung des Versicherungsnehmers bei der 
Schadenabwehr 

2.2.1 Der Versicherungsnehmer ist, soweit für ihn zu-
mutbar, verpflichtet, unter Beachtung der Weisungen 
des Versicherers, insbesondere auch hinsichtlich der 
Auswahl des Prozessbevollmächtigten, für die Abwen-
dung und 

Minderung des Schadens zu sorgen und alles zu tun, 
was zur Klarstellung des Schadenfalles dient. 

2.2.2 Er hat den Versicherer bei der Abwehr des Scha-
dens sowie bei der Schadenermittlung und -regulierung 
zu unterstützen, ihm ausführliche und wahrheitsgemäße 

Schadenberichte zu erstatten, alle Tatumstände, 
welche auf den Schadenfall Bezug haben, mitzuteilen 
und alle nach Ansicht des Versicherers für die Beurtei-
lung des Schadenfalles erheblichen Schriftstücke ein-
zusenden. 

2.2.3 Den aus Anlass eines Schadenfalles erforderli-
chen Schriftwechsel hat der Versicherungsnehmer 
unentgeltlich zu führen. Sonstiger anfallender Aufwand 
sowie auch die Kosten eines vom Versicherungsneh-
mer außergerichtlich beauftragten Bevollmächtigten 
werden nicht erstattet. 

2.2.4 Eine Streitverkündung seitens des Versiche-
rungsnehmers an den Versicherer ist nicht erforderlich. 
Die Kosten einer solchen werden vom Versicherer nicht 
ersetzt. 

3. Zahlung des Versicherers 

3.1  Zeitpunkt 

Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungs-
nehmers mit bindender Wirkung (Teil 1, Abschnitt A, III., 
Ziff. 3.1.2) für den Versicherer festgestellt, hat dieser 
den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom 
Anspruch des Dritten freizustellen. 

3.2  Erfüllung 

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Die 
Verpflichtung des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt 
als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem inländi-
schen Geldinstitut angewiesen ist. 

VI. Leistungsfreiheit, Leistungskürzung und 
Fortbestehen der Leistungspflicht bei ei-
ner Obliegenheitsverletzung nach Teil 1, 
Abschnitt B, V. 

1. Leistungsfreiheit 

Wird eine Obliegenheit verletzt, die dem Versicherer 
gegenüber zu erfüllen ist, ist der Versicherer von der 
Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. 

2. Leistungskürzung 

Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Oblie-
genheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 
einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die 
Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der 
Versicherungsschutz bestehen. 

3. Fortbestehen der Leistungspflicht 

Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verlet-
zung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die 
Feststellung 

des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder 
den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung 
ursächlich war. Dies gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 

Abschnitt C. – Das 
Versicherungsverhältnis 

I. Versicherung für fremde Rechnung, Ab-
tretung, Verpfändung, Rückgriffsansprü-
che 

1. Versicherung für fremde Rechnung 
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1.1  Geltung der Vertragsbestimmung für versicherte 
Personen 

Soweit sich die Versicherung auf Haftpflichtansprüche 
erstreckt, die gegen andere Personen als den Versi-
cherungsnehmer selbst gerichtet sind (versicherte 
Personen), finden alle in dem Versicherungsvertrag 
bezüglich des Versicherungsnehmers getroffenen Be-
stimmungen auch auf diese Personen sinngemäße 
Anwendung. Der Versicherungsnehmer bleibt neben 
den versicherten Personen für die Erfüllung der Oblie-
genheiten verantwortlich. 

1.2  Geltendmachung der Versicherungsansprüche 

Versicherte Personen können ihre Versicherungsan-
sprüche selbständig geltend machen. 

1.3  Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen 
versicherte Personen  

Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen versi-
cherte Personen sind, soweit nichts anderes vereinbart 
ist, von der Versicherung ausgeschlossen. 

2. Abtretung, Verpfändung 

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen 
Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers weder 
abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an 
den geschädigten Dritten ist zulässig. 

3. Rückgriffsansprüche 

3.1  Übergang von Ansprüchen des Versicherungsneh-
mers gegen Dritte 

Rückgriffsansprüche des Versicherungsnehmers gegen 
Dritte, ebenso dessen Ansprüche auf Kostenersatz, auf 
Rückgabe hinterlegter und auf Rückerstattung bezahlter 
Beträge sowie auf Abtretung gemäß § 255 BGB gehen 
in Höhe der vom Versicherer geleisteten Zahlung ohne 
weiteres auf diesen über. Der Übergang kann nicht zum 
Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht 
werden. Der Versicherer kann die Ausstellung einer den 
Forderungsübergang nachweisenden Urkunde 
verlangen. 

3.2  Rückgriff gegen Angestellte des Versicherungs-
nehmers 

Rückgriff gegen Angestellte des Versicherungsnehmers 
wird nur genommen, wenn der Angestellte seine 
Pflichten vorsätzlich oder wissentlich verletzt hat. 

3.3 Wahrungs- und Mitwirkungspflicht des Versiche-
rungsnehmers 

Der Versicherungsnehmer hat seinen Anspruch gemäß 
der vorstehenden Ziff. 3.1 oder ein zur Sicherung die-
ses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der 
geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und 
bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit 
erforderlich mitzuwirken. Die Folgen einer Verletzung 
dieser Obliegenheit ergeben sich aus § 86 Abs. 2 VVG. 

VIII. Prämienzahlung (Erst- und Folgeprämie) 
und Rechtsfolgen bei Nichtzahlung, Ver-
zug bei Abbuchung, Prämienregulierung, 
Prämienrückerstattung 

1. Vorläufige Deckung 

1.1  Prämie 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, eine Prämie 
für die vorläufige Deckung zu zahlen, soweit der 
Hauptvertrag mit dem Versicherer der vorläufigen De-
ckung nicht zu Stande kommt. Diese entspricht der 
Laufzeit der vorläufigen Deckung in Höhe des Teils der 

Prämie, die beim Zustandekommen des Hauptvertrages 
für diesen zu zahlen wäre. 

1.2  Wegfall des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz aus einer vorläufigen De-
ckung entfällt rückwirkend, wenn der Versicherungs-
nehmer die Erstprämie für den endgültigen Versiche-
rungsvertrag nicht rechtzeitig gezahlt hat. 

1.3  Rechtzeitigkeit der Zahlung 

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie unverzüglich 
nach Zugang der Deckungszusage und der Zahlungs-
aufforderung erfolgt. 

2. Zahlung der Erstprämie des Hauptvertrages 

2.1  Fälligkeit 

Die erste oder einmalige Prämie ist unverzüglich nach 
Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen, jedoch 
nicht vor dem vereinbarten und im Versicherungsschein 
angegebenen Beginn des Versicherungsschutzes. Ist 
die Zahlung der Jahresprämie in Raten vereinbart, gilt 
die erste Rate als Erstprämie. 

2.2  Rücktrittsrecht des Versicherers bei Nichtzahlung 

Wird die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig 
bezahlt, ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht 
bewirkt ist, zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Dies 
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

2.3  Leistungsfreiheit des Versicherers bei Nichtzah-
lung 

Ist die Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungs-
falles noch nicht bezahlt, ist der Versicherer von der 
Verpflichtung zur Leistung frei. Dies gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten hat. 

3. Zahlung der Folgeprämien des Hauptvertrages 

3.1  Fälligkeit 

Die nach Beginn des Versicherungsschutzes (Teil 1, 
Abschnitt A, III., Ziff. 2.) zahlbaren regelmäßigen Fol-
geprämien sind unmittelbar nach Erhalt der Prämien-
rechnung und sonstige Prämien bei Bekanntgabe an 
den Versicherungsnehmer zuzüglich etwaiger öffentli-
cher Abgaben zu entrichten. 

3.2  Zahlungsfrist bei Nichtzahlung 

Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann 
der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen 
Kosten in Textform eine Zahlungsfrist von mindestens 
zwei Wochen bestimmen. Dabei sind die rückständigen 
Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen 
zu beziffern und die Rechtsfolgen anzugeben, die nach 
den nachstehenden Ziff. 3.3 und 3.4 mit dem Fristablauf 
verbunden sind. 

3.3  Leistungsfreiheit des Versicherers bei Nichtzah-
lung 

Tritt der Verstoß nach dem Ablauf dieser Frist ein und 
ist der Versicherungsnehmer zur Zeit des Eintritts mit 
der Zahlung der Prämie oder der Kosten im Verzug, ist 
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. 

3.4  Kündigungsrecht des Versicherers bei Nichtzah-
lung 

Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen, sofern der Versi-
cherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten 
Beträge in Verzug ist. Der Versicherer darf die Kündi-
gung mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbin-
den, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der 
Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der 
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Zahlung in Verzug ist. Hierauf wird der Versicherer den 
Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich 
hinweisen. Die Kündigung wird unwirksam, wenn der 
Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der 
Kündigung oder des Fristablaufs die Zahlung leistet, 
sofern nicht der Versicherungsfall bereits eingetreten 
ist. 

4. Verzug bei Abbuchung 

4.1  Verzugsvoraussetzungen 

Ist vereinbart, dass der Versicherer die jeweils fälligen 
Prämien von einem Konto einzieht und kann eine Prä-
mie aus Gründen, die der Versicherungsnehmer zu 
vertreten hat, nicht fristgerecht eingezogen werden, 
oder widerspricht der Versicherungsnehmer einer be-
rechtigten Einziehung von seinem Konto, gerät er in 
Verzug, und es können ihm auch die daraus entste-
henden Kosten in Rechnung gestellt werden. Der Ver-
sicherer ist zu weiteren Abbuchungsversuchen berech-
tigt, aber nicht verpflichtet. 

4.2  Verzug nach Zahlungsaufforderung 

Ist die Einziehung einer Prämie aus Gründen, die der 
Versicherungsnehmer nicht zu vertreten hat, nicht 
möglich, so kommt er erst in Verzug, wenn er nach 
einer Zahlungsaufforderung in Textform nicht fristge-
recht zahlt. 

4.3  Aufforderungsrecht des Versicherers zur Überwei-
sung 

Kann auf Grund eines Widerspruchs oder aus anderen 
Gründen eine Prämie nicht eingezogen werden, so 
kann der Versicherer von weiteren Einzugsversuchen 
absehen und den Versicherungsnehmer in Textform zur 
Zahlung durch Überweisung auffordern. 

5. Prämienregulierung 

Auf Grund einer Änderungsanzeige oder sonstigen 
Feststellung gemäß Teil 1, 

Abschnitt C, XIII. Ziff. 2. wird die Prämie entsprechend 
richtig gestellt. 

6. Prämienrückerstattung 

6.1  Zeitanteilige Prämie 

6.1.1 Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der 
Vertragszeit oder wird es nach Beginn der Versicherung 
rückwirkend aufgehoben oder ist es von Anfang an 
nichtig, steht dem Versicherer für diese Versiche-
rungsperiode nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem 
Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz be-
standen hat. 

6.1.2 Dies gilt auch in den Fällen, in denen die Prämie 
auf mehrere Jahre vorausbezahlt war oder das Ver-
hältnis infolge Kündigung im Schadenfalle (Teil 1, Ab-
schnitt C, IX. Ziff. 2.1) endet. 

6.1.3 Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt 
auf Grund des Teil 1, Abschnitt C, XII. Ziff. 2. oder 
durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger 
Täuschung (Teil 1, Abschnitt C, XIII. Ziff. 2.3) beendet, 
steht dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksam-
werden der Rücktritts- oder Anfechtungserklärung zu. 

6.2  Geschäftsgebühr 

Tritt der Versicherer wegen Zahlungsverzug der Erst-
prämie (Teil 1, Abschnitt C, VIII. Ziff. 2.2) zurück, kann 
er eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 

IX. Vertragsdauer, Kündigung, Erlöschen 
1. Vertragsdauer und ordentliche Kündigung 

1.1  Vorläufige Deckung 

1.1.1 Die vorläufige Deckung endet spätestens zu dem 
Zeitpunkt, zu dem nach einem vom Versicherungs-
nehmer geschlossenen Hauptvertrag oder einem weite-
ren Vertrag über vorläufige Deckung ein gleichartiger 
Versicherungsschutz beginnt. 

1.1.2 Kommt der endgültige Versicherungsvertrag nicht 
zu Stande, weil der Versicherungsnehmer seinen An-
trag nach § 8 des Versicherungsvertragsgesetzes 
(VVG) widerruft oder einen Widerspruch nach § 5 Abs. 
1 und 2 des VVG erklärt, endet die vorläufige Deckung 
mit dem Zugang des Widerrufs oder des Widerspruchs 
beim Versicherer. 

1.1.3 Ist die vorläufige Deckung ausnahmsweise be-
fristet, endet sie automatisch mit Fristablauf. Die vor-
stehende Ziff. 1.1.1 bleibt unberührt. 

1.1.4 Ist die vorläufige Deckung unbefristet, kann jede 
Vertragspartei ohne Einhaltung einer Frist in Textform 
kündigen. Die Kündigung des Versicherers wird erst 
nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang wirksam. 
Die vorstehende Ziff. 1.1.1 bleibt unberührt. 

1.2  Hauptvertrag 

Der Vertrag ist zunächst für die in dem Versicherungs-
schein festgesetzte Zeit abgeschlossen. Beträgt diese 
mindestens ein Jahr, bewirkt die Unterlassung rechts-
wirksamer Kündigung eine Verlängerung des Vertrages 
jeweils um ein Jahr. Die Kündigung ist rechtswirksam, 
sofern sie spätestens drei Monate vor dem jeweiligen 
Ablauf des Vertrages in Textform erklärt wird. 

2. Kündigung im Schadenfall 

2.1  Kündigungsvoraussetzungen 

Das Versicherungsverhältnis kann nach Eintritt eines 
Versicherungsfalles in Textform gekündigt werden, 
wenn eine Zahlung auf Grund eines Versicherungsfalles 
geleistet oder der Haftpflichtanspruch rechtshängig 
geworden ist oder der Versicherungsnehmer mit einem 
von ihm geltend gemachten Versicherungsanspruch 
rechtskräftig abgewiesen ist. 

2.2  Kündigungsfrist 

Der Versicherer hat eine Kündigungsfrist von einem 
Monat einzuhalten. Der Versicherungsnehmer kann mit 
sofortiger Wirkung oder zum Schluss der laufenden 
Versicherungsperiode kündigen. 

2.3  Erlöschen des Kündigungsrechts 

Das Recht zur Kündigung erlischt, wenn es nicht spä-
testens einen Monat, nachdem die Zahlung geleistet, 
der Rechtsstreit durch Klagerücknahme, Anerkenntnis 
oder Vergleich beigelegt oder das Urteil rechtskräftig 
geworden ist, ausgeübt wird. 

3. Rechtzeitigkeit der Kündigung 

Die Kündigung ist nur dann rechtzeitig, wenn sie dem 
Vertragspartner innerhalb der jeweils vorgeschriebenen 
Frist zugegangen ist. 

4. Erlöschen des Versicherungsschutzes 

Bei Wegfall des versicherten Interesses (z. B. Wegfall 
der Zulassung) erlischt der Versicherungsschutz. Teil 3 
Abschnitt A, I. Ziff. 1. BBR-S bleibt unberührt. 

X. Verjährung, zuständiges Gericht, 
anwendbares Recht 

1. Verjährung 

Die Verjährung der Ansprüche aus dem Versiche-
rungsvertrag richtet sich nach den Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuches. 

2. Zuständiges Gericht 
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2.1  Klagen gegen den Versicherer 

2.1.1 Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag können 
gegen den Versicherer bei dem für seinen Ge-
schäftssitz oder für den Geschäftssitz seiner vertrags-
führenden Niederlassung örtlich zuständigen Gericht 
geltend gemacht werden. Hat ein Versicherungsver-
treter den Vertrag vermittelt oder abgeschlossen, ist für 
Klagen, die aus dem Versicherungsvertrag gegen den 
Versicherer erhoben werden, auch das Gericht zustän-
dig, an dem der Vertreter zur Zeit der Vermittlung oder 
Schließung seine gewerbliche Niederlassung oder bei 
Fehlen einer gewerblichen Niederlassung seinen 
Wohnsitz hatte. 

2.1.2 Für Klagen des Versicherungsnehmers aus dem 
Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermitt-
lung ist auch das deutsche Gericht örtlich zuständig, in 
dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der 
Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines 
solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Ist der 
Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt 
sich das zuständige deutsche Gericht nach dem 
Geschäftssitz. 

2.2  Klagen gegen den Versicherungsnehmer 

2.2.1 Für Klagen des Versicherers ist ausschließlich 
das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der 
Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung 
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

2.2.2 Ist der Versicherungsnehmer eine juristische 
Person, bestimmt sich das zuständige Gericht nach 
dem Geschäftssitz. 

2.3  Unbekannter Wohnsitz oder Aufenthalt des Versi-
cherungsnehmers Ist der Wohnsitz oder der gewöhnli-
che Aufenthalt des Versicherungsnehmers in 
Deutschland im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht 
bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für 
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 
Versicherer oder den Versicherungsnehmer aus-
schließlich nach dem Sitz des Versicherers oder seiner 
für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlas-
sung. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische 
Person, gilt dies entsprechend, wenn sein Geschäftssitz 
unbekannt ist. 

2.4  Wohn- oder Geschäftssitz des Versicherungsneh-
mers außerhalb der Europäischen Gemeinschaft, Is-
land, Norwegen oder der Schweiz. Hat der Versiche-
rungsnehmer zum Zeitpunkt der Klageerhebung seinen 
Wohn oder Geschäftssitz nicht in einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Gemeinschaft, Island, Norwegen 
oder der Schweiz, ist das Gericht gemäß der vorste-
henden Ziff. 2.3, Satz 1 ausschließlich zuständig. 

3. Anwendbares Recht 

Die Rechte und Pflichten aus dem Versicherungsver-
trag bestimmen sich ausschließlich nach deutschem 
Recht. 

XI. Form der Willenserklärung gegen- über 
dem Versicherer 

Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und 
Erklärungen sind in Textform abzugeben und an die im 
Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als 
zuständig bezeichnete Geschäftsstelle zu richten. 

XII. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Ver-
sicherungsnehmers, Rechtsfolgen von 
Anzeigeverletzungen 

1. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versiche-
rungsnehmers 

1.1  Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über 
gefahrerhebliche Umstände 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner 
Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten 
Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versi-
cherer in Textform gefragt hat und die für den Ent-
schluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag 
mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen (Teil 1, Ab-
schnitt C, XIII. Ziff. 2.2). Der Versicherungsnehmer ist 
auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner 
Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der 
Versicherer Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 

1.2  Gefahrerhebliche Umstände Gefahrerheblich sind 
die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss 
des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag 
überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzu-
schließen. 

1.3  Zurechnung des Vertreterwissens 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versiche-
rungsnehmers geschlossen und kennt dieser den ge-
fahrerheblichen Umstand, muss sich der Versiche-
rungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst 
davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwie-
gen. 

2. Rechtsfolgen von Anzeigepflichtverletzungen 

2.1  Rechte des Versicherers Die Folgen einer Verlet-
zung der Anzeigepflicht ergeben sich aus §§ 19 – 22 
VVG. Unter den dort genannten Voraussetzungen kann 
der Versicherer vom Versicherungsvertrag zurücktreten, 
leistungsfrei sein, den Vertrag kündigen, wegen 
arglistiger Täuschung anfechten oder auch berechtigt 
sein, den Vertrag zu ändern. 

2.2  Kündigungsrecht des Versicherungsnehmers bei 
Vertragsänderung 

Erhöht sich durch die Vertragsänderung gemäß der 
vorstehenden Ziff. 2.1 der Beitrag um mehr als 10 % 
oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für 
den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Ver-
sicherungsnehmer den Vertrag nach Maßgabe von § 19 
Abs. 6 VVG kündigen. 

XIII. Anzeigepflichten des Versicherungsneh-
mers während der Vertragslaufzeit 

1. Vorläufige Deckung 

Schließt der Versicherungsnehmer den Hauptvertrag 
oder den weiteren Vertrag über vorläufige Deckung mit 
einem anderen Versicherer ab, hat er dem bisherigen 
Versicherer den Vertragsschluss unverzüglich mitzu-
teilen. 

2. Gefahrerhöhung 

2.1  Selbständige Anzeigepflicht des Versicherungs-
nehmers 

Treten nach Abgabe der Vertragserklärung des Versi-
cherungsnehmers Umstände ein, die für die Über-
nahme des Versicherungsschutzes Bedeutung haben 
(Teil 1, Abschnitt C, XII. Ziff. 1.2), hat er die Gefahrer-
höhung, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat, dem 
Versicherer unverzüglich anzuzeigen. 

2.2  Anzeigepflicht nach Aufforderung des Versicherers 
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Nach Aufforderung des Versicherers ist der Versiche-
rungsnehmer verpflichtet, Änderungen der versicherten 
Risiken und des Jahresumsatzes abzüglich Umsatz-
steuer in Textform anzuzeigen (Änderungsanzeige). 
Hierzu übersendet der Versicherer dem Versiche-
rungsnehmer jährlich einen Fragebogen, der innerhalb 
von drei Monaten zu beantworten ist. Auf Verlangen 
des Versicherers sind die Angaben durch die Ge-
schäftsbücher oder sonstige Belege nachzuweisen. 

Auf der Änderungsanzeige basiert die Prämienberech-
nung für die gesamte laufende Versicherungsperiode. 
Bei Änderung der versicherten Risiken oder des Jah-
resumsatzes erfolgt eine Prämienanpassung. Für frü-
here Versicherungsperioden wird keine Prämienanpas-
sung vorgenommen.  

Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige 
Änderungsanzeige, kann der Versicherer an Stelle der 
Prämienanpassung die für die gesamte laufende Versi-
cherungsperiode vereinbarte Prämie noch einmal ver-
langen. Wird die Änderungsanzeige innerhalb eines 
Monats nach Empfang der Nachzahlungsaufforderung 
des Versicherers nachgeholt, erlischt die Pflicht des 
Versicherungsnehmers zur nochmaligen Zahlung der 
Prämie und der Versicherer nimmt die Prämienanpas-
sung vor. 

2.3  Leistungsfreiheit infolge unrichtiger Angaben und 
arglistigen Verschweigens 

Unrichtige Angaben zu den Gefahrumständen gemäß 
der vorstehenden Ziff. 2.1 und 2.2 oder das arglistige 
Verschweigen sonstiger Gefahrumstände können den 
Versicherer unter den Voraussetzungen des § 26 VVG 
berechtigen, den Versicherungsschutz zu versagen. 

3. Änderung von Anschrift und Name 

Zur Vermeidung von Nachteilen ist der Versicherungs-
nehmer verpflichtet, Änderungen seiner Anschrift un-
verzüglich mitzuteilen. Ansonsten gelten an die letzte, 
dem Versicherer bekannte Anschrift gesandte Mittei-
lungen als rechtsverbindlich. Entsprechendes gilt für 
eine Namensänderung. 

XIV. Sozien 
1. Versicherungsfall 

Der Versicherungsfall auch nur eines Sozius (Teil 1, 
Abschnitt A., I. Ziff. 2.) gilt als Versicherungsfall aller 
Sozien. Dies gilt nicht für Tätigkeiten außerhalb der 
gemeinschaftlichen Berufsausübung. 

2. Durchschnittsleistung 

Der Versicherer tritt für die Sozien zusammen mit einer 
einheitlichen Durchschnittsleistung ein. Für diese 
Durchschnittsleistung gilt Folgendes: 

2.1  Berechnung der Versicherungsleistung 

Die Leistung auf die Haftpflichtsumme ist in der Weise 
zu berechnen, dass zunächst bei jedem einzelnen 
Sozius festgestellt wird, wie viel er vom Versicherer zu 
erhalten hätte, wenn er, ohne Sozius zu sein, allein 
einzutreten hätte (fiktive Leistung), und sodann die 
Summe dieser fixen Leistung durch die Zahl aller So-
zien geteilt wird. 

2.2  Berechnung der Kosten 

Bezüglich der Kosten sind die Bestimmungen in Teil 1, 
Abschnitt A., III. Ziff. 3.5 in sinngemäßer Verbindung mit 
den vorstehenden Bestimmungen anzuwenden. 

2.3  Anwendung auf Nichtversicherungsnehmer 

Dieser Durchschnittsversicherungsschutz besteht nach 
Maßgabe des Teil 1, Abschnitt C., VII. Ziff. 1.1 auch zu 

Gunsten eines Sozius, der Nichtversicherungsnehmer 
ist. 

XV. Mitarbeiter 
1. Mitarbeiter als Risikoerweiterung 

Die Beschäftigung eines zuschlagspflichtigen Mitar-
beiters, der nicht Sozius im Sinne des Teil 1, Abschnitt 
A., I. Ziff. 2. ist, gilt als Erweiterung des versicherten 
Risikos nach Teil 1, Abschnitt C., XIII. Ziff. 2.2. 

2. Folgen der Nichtanzeige 

Wird trotz Aufforderung die Beschäftigung eines Mitar-
beiters nicht angezeigt, so verringert sich dem Versi-
cherungsnehmer gegenüber die Leistung (Teil 1, Ab-
schnitt C., XIV.) des Versicherers, wie wenn der Mitar-
beiter Sozius im Sinne von Teil 1, Abschnitt A., I. Ziff. 2. 
wäre. 

3. Versicherungsschutz für Mitarbeiter 

In Ansehung solcher Verstöße, die vor Ablauf der Frist 
des Teil 1, Abschnitt C., XIII. Ziff. 2.2 oder nach Be-
zahlung des Mitarbeiterzuschlags erfolgt sind, umfasst 
die Versicherung im Rahmen des Versicherungsvertra-
ges auch Haftpflichtansprüche, die unmittelbar gegen 
die Mitarbeiter erhoben werden (Teil 1, Abschnitt C., 
VII. Ziff. 1.1). 

XVI. Kumulsperre 
1. Ein Versicherungsnehmer mit unterschiedlichen 
Berufsqualifikationen 

Unterhält der Versicherungsnehmer auf Grund zusätz-
licher Qualifikationen weitere Versicherungsverträge (z. 
B. in der Eigenschaft als Rechtsanwalt, Rechtsbeistand, 
Patentanwalt, Steuerberater, vereidigter Buchprüfer 
oder Wirtschaftsprüfer) und kann er für ein und 
denselben Verstoß Versicherungsschutz auch aus 
einem oder mehreren Versicherungsverträgen in An-
spruch nehmen, begrenzt die Versicherungssumme des 
Vertrages mit der höchsten Versicherungssumme die 
Leistung aus allen Versicherungsverträgen; eine 
Kumulierung der Versicherungssummen findet nicht 
statt. § 78 Abs. 2 Satz 1 VVG gilt entsprechend. 

2. Mehrere Versicherungsnehmer mit unterschiedli-
chen Berufsqualifikationen 

Werden Angehörige der rechts-, steuer- und wirt-
schaftsberatenden Berufe, welche auf Grund gleicher, 
mehrfacher oder verschiedener Qualifikationen Versi-
cherungsverträge unterhalten, für ein und denselben 
Verstoß verantwortlich gemacht und kann für diesen 
Verstoß Versicherungsschutz aus mehreren Versiche-
rungsverträgen in Anspruch genommen werden, be-
grenzt die Versicherungssumme des Vertrages mit der 
höchsten Versicherungssumme die Leistung aus allen 
Versicherungsverträgen; eine Kumulierung der Versi-
cherungssummen findet nicht statt. 

XVII.  Sachschäden 
1. Versicherte Ansprüche 

Im bedingungsgemäßen Umfang mitversichert sind 
Ansprüche wegen Sachschäden 

1.1  an Akten und anderen für die Sachbehandlung in 
Betracht kommenden Schriftstücken, 

1.2  an sonstigen beweglichen Sachen, die das Objekt 
der versicherten Betätigung des Versicherungsnehmers 
bilden, sofern es sich nicht um Sachschaden aus 
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Anlass der Ausübung technischer Berufstätigkeit oder 
der Verwaltung von Grundstücken handelt 

2. Nicht versicherte Ansprüche 

Nicht versichert sind Ansprüche wegen Sachschäden, 
die entstehen durch Abhandenkommen von Geld, 
geldwerten Zeichen, Wertsachen, Inhaberpapieren und 
in blanko indossierten Orderpapieren; das Abhanden-
kommen von Wechseln sowie von zu Protest gegan-
genen Schecks fällt nicht unter diese Bestimmung. 

XVIII. Ansprechpartner 
1. Versicherungsnehmer 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versi-
cherer Änderungen seiner Anschrift oder seines Na-
mens unverzüglich mitzuteilen. An die letzte, dem Ver-
sicherer bekannte Anschrift des Versicherungsnehmers 
gerichtete Mitteilungen, insbesondere Willenserklärun-
gen, gelten als in dem Zeitpunkt zugegangen, in dem 
sie dem Versicherungsnehmer ohne die Anschrift- oder  
Namensänderung bei regelmäßiger Beförderung zuge-
gangen wären. 

2. Makler 

Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist 
bevollmächtigt, Anzeigen und Willenserklärungen des 
Versicherungsnehmers, mitversicherter Personen und 
des Versicherers entgegenzunehmen. 

3. Versicherer 

Hiscox Insurance Company Ltd. 

Niederlassung für die Bundesrepublik Deutschland 

Hauptbevollmächtigter für Deutschland: Robert Dietrich 

Arnulfstraße 31 

D-80636 München 

4. Vertragsverwaltung 

Hiscox Europe Underwriting Limited 
Zweigniederlassung für die Bundesrepublik 
Deutschland 

Arnulfstraße 31 

D-80636 München 

E-Mail: info@hiscox.de 

5. Beschwerden 

Beschwerden können an den Versicherer, dessen 
Vertragsverwaltung, die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin, Sektor Versicherungs-
aufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn) und die 
Financial Services Authority (FSA, 25 The North 
Colonnade, Canary Wharf, GB-London E 14 5HS) 
gerichtet werden. 
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Teil 2 – Besondere Bedingungen und 
Risikobeschreibungen für Rechtsanwälte 
und Patentanwälte (BBR-RA) 

Abschnitt A. – Besondere Bedingungen 

I. Jahreshöchstleistung 
Ist eine höhere als die gesetzliche Mindestversiche-
rungssumme von € 250.000,00 je Versicherungsfall 
vereinbart, beträgt die Höchstleistung des Versicherers 
für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres 
(Jahreshöchstleistung) vorbehaltlich abweichender 
Vereinbarung das Zweifache der vereinbarten Versi-
cherungssumme; die Jahreshöchstleistung beträgt 
jedoch mindestens das Vierfache der Mindestversiche-
rungssumme. 

Bei Rechtsanwaltsgesellschaften (§ 59 c BRAO) kön-
nen die Leistungen des Versicherers für alle innerhalb 
eines Versicherungsjahres verursachten Schäden auf 
den Betrag der Mindestversicherungssumme gemäß § 
59 j Abs. 2. Satz 1 BRAO, vervielfacht mit der Zahl der 
Gesellschafter und der Geschäftsführer, die nicht Ge-
sellschafter sind, begrenzt werden. Die Jahreshöchst-
leistung für alle in einem Versicherungsjahr verur-
sachten Schäden beträgt jedoch mindestens das Vier-
fache der Mindestversicherungssumme gemäß § 59 j 
Abs. 2 Satz 3 BRAO. 

II. Weitere Bestimmung zum Selbstbehalt 
Abweichend von Teil 1, Abschnitt A. III. Ziff. 3.4 kann 
ein anderer/höherer Selbstbehalt vereinbart werden. 

Die Vereinbarung eines Selbstbehaltes bis zu 1 von 
Hundert der Mindestversicherungssumme ist zulässig 
(§ 51 Abs. 5 BRAO). 

III. Ausschlüsse 
1. Haftpflichtansprüche mit Auslandsbezug 

Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Haft-
pflichtansprüche aus Tätigkeiten 

1.1  über in anderen Staaten eingerichtete oder unter-
haltene Kanzleien oder Büros, 

1.2  im Zusammenhang mit der Beratung und Beschäf-
tigung mit außereuropäischem Recht, 

1.3  des Rechtsanwalts vor außereuropäischen Ge-
richten. 

2. Veruntreuungsschäden 

Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Haft-
pflichtansprüche wegen Schäden durch Veruntreuung 
durch Personal, Sozien oder Angehörige des Versiche-
rungsnehmers; als Angehörige gelten: 

2.1  der Ehegatte des Versicherungsnehmers, der 
Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsge-
setzes oder einer vergleichbaren Partnerschaft nach 
dem Recht anderer Staaten, 

2.2  wer mit dem Versicherungsnehmer in gerader Linie 
verwandt oder verschwägert oder im zweiten Grad der 
Seitenlinie verwandt ist. 

3. Tätigkeit als Angestellter 

In Erweiterung von Teil 1, Abschnitt A., IV. Ziff. 4. be-
zieht sich der Versicherungsschutz nicht auf Haft-
pflichtansprüche aus der Tätigkeit des Versicherungs-
nehmers als Angestellter. 

IV. Meldepflichten des Versicherers 
Der Versicherer ist verpflichtet, der Rechtsanwalts-
kammer den Beginn und die Beendigung oder Kündi-
gung des Versicherungsvertrages sowie jede Änderung 
des Versicherungsvertrages, die den vorgeschriebenen 
Versicherungsschutz beeinträchtigt, unverzüglich mit-
zuteilen. 

V. Abweichungen von der Pflichtversiche-
rung 

Soweit die vereinbarte Versicherungssumme den Be-
trag von € 250.000,00 und die vereinbarte Jahres-
höchstleistung den Betrag von € 1.000.000,00 über-
steigt oder soweit der Umfang des vereinbarten Versi-
cherungsschutzes über den Umfang des gesetzlich 
vorgeschriebenen Versicherungsschutzes hinausgeht, 
gelten die Bedingungen des Teil 1 entsprechend, wenn 
nichts Abweichendes, z. B. durch zusätzliche Vereinba-
rungen, bestimmt ist. Erweiterungen des Versiche-
rungsschutzes lassen den Umfang des gesetzlich vor-
geschriebenen Versicherungsschutzes unberührt. 

1. Inanspruchnahme des Versicherungsnehmers vor 
außereuropäischen Gerichten 

Für Haftpflichtansprüche aus der Inanspruchnahme des 
Versicherungsnehmers vor außereuropäischen 
Gerichten besteht Leistungspflicht nur in Höhe der 
Mindestpflichtversicherungssumme. 

2. Ausschluss kaufmännischer Risiken 

Ergänzend zu Teil 1., Abschnitt A., IV. bezieht sich der 
Versicherungsschutz nicht auf Haftpflichtansprüche 
wegen Schäden aus einer kaufmännischen Kalkulati-
ons-, Spekulations- oder Organisationstätigkeit. Soweit 
der Versicherungsnehmer tätig ist als (vorläufiger) 
Insolvenzverwalter, Sachwalter, gerichtlich bestellter 
Liquidator, Zwangsverwalter, Gläubigerausschussmit-
glied oder Treuhänder gemäß InsO, können Haft-
pflichtansprüche wegen Schäden aus einer kaufmänni-
schen Kalkulations- oder Organisationstätigkeit geson-
dert versichert werden. 

3. Deckung für Auszahlungsfehler bei Anderkonten 

Versicherungsschutz wird auch für den Fall geboten, 
dass der Versicherungsnehmer wegen einer fahrlässi-
gen Verfügung über Beträge, die in unmittelbarem 
Zusammenhang mit einer Rechtsanwaltstätigkeit auf ein 
Anderkonto eingezahlt sind, von dem Berechtigten in 
Anspruch genommen wird. Das Gleiche gilt für Inan-
spruchnahme des Versicherungsnehmers aus fahrläs-
sigen Verfügungen über fremde Gelder, die zur alsbal-
digen Anlage auf ein Anderkonto in Verwahrung ge-
nommen und ordnungsgemäß verbucht sind. 

Abschnitt B. – Risikobeschreibung für die 
Vermögensschaden- 
Haftpflichtversicherung von 
Rechtsanwälten (einschließlich des 
Rechtsanwalts-Risikos von 
Anwaltsnotaren) 
Im Rahmen der dem Vertrag zu Grunde liegenden 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen zur Vermö-
gensschaden-Haftpflichtversicherung für Rechtsanwälte 
und Patentanwälte ist versichert die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der gegen-
über seinem Auftraggeber freiberuflich ausgeübten 
Tätigkeit als Rechtsanwalt. Mitversichert ist die Tätigkeit 
als 
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 Insolvenzverwalter (auch vorläufiger), gerichtlich 
bestellter Liquidator, Zwangsverwalter, Sachwalter, 
Gläubigerausschussmitglied, Gläubigerbeiratsmit-
glied, Treuhänder gemäß InsO; 

 Testamentsvollstrecker, Nachlasspfleger, Nachlass-
verwalter, Vormund, Betreuer, Pfleger und Beistand; 

 Schiedsrichter, Schlichter, Mediator; 

 Abwickler einer Praxis gemäß § 55 BRAO, Zustel-
lungsbevollmächtigter gemäß § 30 BRAO; 

 Notarvertreter für die Dauer von 60 Tagen innerhalb 
eines Versicherungsjahres. 

Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzli-
che Haftpflicht von Vertretern des Versicherungsneh-
mers aus der Vertretertätigkeit, solange der Versiche-
rungsnehmer an der 

Ausübung seines Berufes gehindert ist. Die Mitversi-
cherung besteht nicht, soweit der Vertreter durch eine 
eigene Versicherung gedeckt ist.  

Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzli-
che Haftpflicht der Erben des Versicherungsnehmers 
aus Verstößen, die bis zur Bestellung eines Praxisab-
wicklers oder bis zur Praxisveräußerung, längstens 
jedoch bis zu 8 Wochen nach dem Ableben des Versi-
cherungsnehmers vorgekommen sind. 

Diese Risikobeschreibung zählt die mitversicher-
ten Tätigkeiten abschließend auf. 

Ansprüche aus der Tätigkeit als Angestellter von Un-
ternehmungen, Vereinen und Verbänden sind auch im 
Rahmen der mitversicherten Tätigkeiten vom Versiche-
rungsschutz ausgeschlossen (siehe im Übrigen Teil 1, 
Abschnitt A., IV. Ziff. 4.). 

Unter die zu Teil 1, Abschnitt A., I. Ziff. 1.2 genannten 
Vermögensschäden fallen auch solche, die durch Frei-
heitsentzug verursacht worden sind (Straf- oder Unter-
suchungshaft, Unterbringung). 

Abschnitt C. – Risikobeschreibung für die 
Vermögensschadenhaftpflichtversicherun
g von Patentanwälten 
Im Rahmen der dem Vertrag zu Grunde liegenden 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen zur Vermö-
gensschaden-Haftpflichtversicherung für Rechtsanwälte 
und Patentanwälte ist versichert die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der freibe-
ruflich ausgeübten Tätigkeit als Patentanwalt. Mitversi-
chert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche 
Haftpflicht von Vertretern des Versicherungsnehmers 
aus der Vertretung, solange der Versicherungsnehmer 
an der Ausübung seines Berufes gehindert ist. Die 
Mitversicherung besteht nicht, soweit der Vertreter 
durch eine eigene Versicherung gedeckt ist. 

Teil 3 – Besondere Bedingungen und 
Risikobeschreibungen für Steuerberater 
(BBR-S) 

Abschnitt A. – Besondere Bedingungen 

I. Mitversicherung 
1. Mitversichert sind allgemeine Vertreter (§ 69 
StBerG), Praxisabwickler (§ 70 St BerG) oder Praxis-

treuhänder (§ 71 StBerG) für die Dauer ihrer Bestellung 
sowie Vertreter (§ 145 StBerG) während der Dauer 
eines Berufs- oder Vertretungsverbots. Diese Mitversi-
cherung besteht in dem Umfange nicht, in dem die 
Mitversicherten durch eine eigene Versicherung De-
ckung erhalten. 

2. Für den Versicherungsnehmer als freie Mitarbeiter 
tätige selbständige Steuerberater und Steuerbevoll-
mächtigte sind gegen die aus der freien Mitarbeit sowie 
aus § 63 StBerG sich ergebenden Haftpflichtgefahren 
für Vermögensschaden mitversichert. 

Dies gilt nicht, wenn neben der freien Mitarbeit eigene 
Mandate betreut werden. 

3. Für den Versicherungsnehmer als Angestellte (§ 58 
StBerG) tätige Steuerberater und Steuerbevollmächtigte 
gilt zu vorstehender Ziff. 2. sinngemäß. 

II. Höchstbetrag der Versicherungsleistung 
Teil 1, Abschnitt A., III. Ziff. 3.2.1, 3. Bulletpoint wird 
ersetzt durch folgende Fassung: 

„bezüglich sämtlicher Folgen eines Verstoßes. Dabei 
gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehler-
quelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitli-
cher Verstoß, wenn die betreffenden Angelegenheiten 
miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zu-
sammenhang stehen. In diesem Fall ist die Leistung 
des Versicherers auf das Fünffache der Mindestversi-
cherungssumme begrenzt. Ist die vereinbarte Versiche-
rungssumme höher als das Fünffache der gesetzlich 
vorgeschriebenen Mindestversicherungssumme, tritt 
der Versicherer mit der vereinbarten Versicherungs-
summe ein.“ 

III. Jahreshöchstleistung 
Eine Höchstleistung des Versicherers für alle innerhalb 
eines Versicherungsjahres verursachten Schäden kann 
vereinbart werden. Sie beträgt vorbehaltlich abwei-
chender Vereinbarung das Zweifache der Versiche-
rungssumme. Sie muss mindestens das Vierfache der 
Mindestversicherungssumme betragen. 

IV. Weitere Bestimmung zum Selbstbehalt 
Der Selbstbehalt (Teil 1, Abschnitt A., III. Ziff. 3.4) kann 
durch besondere Vereinbarung anderweitig festgesetzt 
werden. 

V. Ausschlüsse 
1. Haftpflichtansprüche mit Auslandsbezug: 

Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Haft-
pflichtansprüche 

1.1  welche vor ausländischen Gerichten geltend ge-
macht werden; dies gilt auch im Falle eines inländi-
schen Vollstreckungsurteils (§ 722 ZPO); 

1.2  aus der Verletzung oder Nichtbeachtung ausländi-
schen Rechts; 

1.3  welche aus Tätigkeiten geltend gemacht werden, 
die über Niederlassungen, Zweigniederlassungen oder 
weitere Beratungsstellen im Ausland ausgeübt werden, 
soweit diese nicht durch Besondere Vereinbarung 
eingeschlossen sind. Die Risikoausschlüsse gemäß 
den vorstehenden Ziff. 1.1 und 1.2 gelten jedoch nicht 
für das europäische Ausland, die Türkei und die Staa-
ten auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion ein-
schließlich Litauen, Lettland und Estland. 
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Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht aus der 
Verletzung oder Nichtbeachtung des Rechts der zuvor 
nicht genannten Staaten, soweit sie bei der das Abga-
benrecht dieser Staaten betreffenden geschäftsmäßi-
gen Hilfeleistung in Steuersachen entstanden sind und 
dem Auftrag zwischen dem Versicherungsnehmer und 
seinem Auftraggeber nur deutsches Recht zu Grunde 
liegt. 

Die Leistungspflicht des Versicherers ist in diesen 
Fällen auf die gesetzlich vorgeschriebene Mindestver-
sicherungssumme beschränkt. 

2. Veruntreuungsschäden 

Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Haft-
pflichtansprüche wegen Schäden, welche durch Fehl-
beträge bei der Kassenführung, durch Verstöße beim 
Zahlungsakt oder durch Veruntreuung durch das Per-
sonal des Versicherungsnehmers entstehen. 

3. Haftpflichtansprüche aus unternehmerischem Risiko 

Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Haft-
pflichtansprüche wegen Schäden, die dadurch entstan-
den sind, dass 

3.1  der Versicherungsnehmer im Bereich eines unter-
nehmerischen Risikos, das sich im Rahmen der Aus-
übung einer versicherten Tätigkeit ergibt, einen Verstoß 
begeht, z. B. als Insolvenzverwalter bei der Fortführung 
eines Unternehmens, als Testamentsvollstrecker, so-
weit ein gewerbliches Unternehmen zum Nachlass 
gehört, 

3.2  ein Versicherungsvertrag nicht abgeschlossen 
oder fortgesetzt wurde, es sei denn, der Versiche-
rungsnehmer beweist, dass von dem Abschluss oder 
der Fortführung nicht bewusst abgesehen wurde. 

VI. Meldepflichten des Versicherers 
Der Versicherer ist verpflichtet, der gemäß § 6 StBerG 
zuständigen Steuerberaterkammer den Beginn und die 
Beendigung oder Kündigung des Versicherungsvertra-
ges sowie jede Änderung des Versicherungsvertrages, 
die den vorgeschriebenen Versicherungsschutz beein-
trächtigt, unverzüglich mitzuteilen. 

VII. Abweichungen von der Pflichtversiche-
rung 

1. Soweit die vereinbarte Versicherungssumme den 
Betrag von € 250.000,00 und die vereinbarte Jahres-
höchstleistung den Betrag von € 1.000.000,00 über-
steigt oder soweit der Umfang des vereinbarten Versi-
cherungsschutzes über den Umfang des gesetzlich 
vorgeschriebenen Versicherungsschutzes hinausgeht, 
gelten die vorstehenden Bedingungen entsprechend, 
wenn nichts Abweichendes, z. B. durch zusätzliche 
Vereinbarungen, bestimmt ist. Erweiterungen des Ver-
sicherungsschutzes lassen den Umfang des gesetzlich 
vorgeschriebenen Versicherungsschutzes unberührt. 

2. Versicherungsschutz besteht auch für den Fall, dass 
der Versicherungsnehmer wegen einer fehlerhaften 
Verfügung über Geldbeträge, die auf einem Anderkonto 
eingezahlt sind, von dem Berechtigten in Anspruch 
genommen wird. Dies gilt nur, soweit die Einzahlung auf 
dem Anderkonto in unmittelbarem Zusammenhang mit 
einer versicherten Tätigkeit erfolgt. 

Das Anderkontenrisiko ist mit einem Sublimit von € 
100.000,00 je Versicherungsfall und -jahr mitversichert. 

Abschnitt B. – Risikobeschreibung für die 
Vermögensschaden-
Haftpflichtversicherung von 
Steuerberatern 
I. Der Versicherungsschutz umfasst 

1. Tätigkeiten nach § 33 StBerG, 

2. die Hilfeleistung bei der Führung von Büchern und 
Aufzeichnungen und die Aufstellung von Erfolgsrech-
nungen, Vermögensübersichten und Bilanzen, auch 
wenn der Auftraggeber hierzu nicht schon auf Grund 
steuerrechtlicher Vorschriften verpflichtet ist. 

II. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die 
Tätigkeiten, die nach § 57 Abs. 3 Nr. 2, 3 und 6 StBerG 
mit dem Beruf vereinbar sind, und zwar 

1. Durchführung von betriebswirtschaftlichen Prüfun-
gen sowie die Erteilung von Vermerken und Bescheini-
gungen hierüber; hierunter fallen auch Unterschla-
gungs-, Kassen- und Kontenprüfungen; 

2. Erstattung von berufsüblichen Gutachten; 

3. Erstellung von Bilanzanalysen; 

4. Fertigung oder Prüfung der Lohnabrechnung, Ertei-
lung von Verdienstbescheinigungen, An- und Abmel-
dung bei Sozialversicherungsträgern und sonstigen 
gesetzlichen Einrichtungen (z. B. Arbeitsamt wegen 
Schlechtwettergeld, Zusatzversorgungskasse des Bau-
gewerbes, Pensionssicherungsverein) sowie die dabei 
vorzunehmende Prüfung der Beitragspflicht und die 
Berechnung der abzuführenden Beträge, die Erteilung 
von Haushalts- und Lebensbescheinigungen; 

5. Bearbeitung von sonstigen öffentlichen Abgaben 
oder Zuwendungen, auch soweit diese nicht der Ver-
waltung der Finanzbehörden unterliegen; 

6. die Tätigkeit als nicht geschäftsführender Treuhän-
der, z. B. die treuhänderische Verwaltung auf Grund 
gesetzlicher oder rechtsgeschäftlicher Treuhänder-
schaft; 

7. Beratung und die Wahrnehmung sonstiger fremder 
Interessen in wirtschaftlichen Angelegenheiten, soweit 
diese berufsüblich sind, z. B.: 

7.1  die wirtschaftliche Beratung 

 bei der Gründung, Umwandlung, Sanierung, Auflö-
sung oder bei dem Verkauf von Unternehmen, beim 
Abschluss von Verträgen; 

 bei der Gründung und Unterhaltung betrieblicher 
Versorgungseinrichtungen, bei Finanzierung von 
Projekten; 

 bei Aufstellung von Budgets und Wirtschaftlichkeits-
berechnungen; 

7.2  die Unternehmens- und Organisationsberatung; 

7.3  die Beratung bei der Einrichtung von Datenverar-
beitungsanlagen und der Erstellung von Programmen, 
soweit letztere nicht technischen Zwecken dienen. 

Voraussetzung ist, dass der Versicherungsnehmer oder 
die von ihm mit diesen Arbeiten betrauten Personen 
über die besonderen Kenntnisse und Erfahrungen 
verfügen, um diesen Auftrag sachgerecht durchführen 
zu können. Auf die elektronische Datenverarbeitung 
oder die Erstellung von Datenträgern erstreckt sich der 
Versicherungsschutz nur dann, wenn diese Arbeiten im 
Zusammenhang mit einer anderen versicherten Tätig-
keit erledigt werden. Nicht versichert ist die Empfehlung 
einer bestimmten Datenverarbeitungsanlage. 
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8. Durchführung von Lehr- und Vortragsveranstaltun-
gen zur Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 
sowie die Prüfung als Wirtschaftsprüfer und vereidigter 
Buchprüfer und zur Fortbildung der Mitglieder der 
Steuerberaterkammern und deren Mitarbeiter. 

III.  Der Versicherungsschutz erstreckt sich im Rah-
men von Teil 3 Abschnitt A., VI. Ziff. 3. BBR-S auch auf 
die Tätigkeit als 

 Insolvenzverwalter, Sachwalter, gerichtlich bestellter 
Liquidator, Zwangsverwalter, Gläubigeraus-
schussmitglied, Treuhänder gemäß InsO; 

 Testamentsvollstrecker, Nachlasspfleger, Nachlass-
verwalter, Vormund, Betreuer, Pfleger, Beistand; 

 Schiedsrichter oder Schiedsgutachter; 

 Praxisabwickler (§ 70 StBerG); 

soweit diese Tätigkeiten nicht überwiegend ausgeübt 
werden. 

IV.  Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf 
die Besorgung sonstiger fremder Rechtsangelegen-
heiten, soweit die Grenzen der erlaubten Tätigkeit nicht 
bewusst überschritten werden (§ 5 RDG) 

V. Nicht versichert sind unternehmerische Tätigkeiten, 
wie z. B. die über eine steuerliche und wirtschaftliche 
Beratung hinausgehende Empfehlung wirtschaftlicher 
Geschäfte, insbesondere von Geldanlagen und Kredit-
gewährungen, sowie die Tätigkeit gemäß Teil 1, Ab-
schnitt A., IV. Ziff. 4. 

Teil 4 – Besondere Bedingungen und 
Risikobeschreibungen für 
Wirtschaftsprüfer und vereidigte 
Buchprüfer (BBR-W) 

Abschnitt A. – Besondere Bedingungen 

I. Mitversicherung 
Mitversichert ist ein gemäß § 121 Wirtschaftsprüferord-
nung bestellter Vertreter während der Dauer eines 
Berufsverbotes. Diese Mitversicherung besteht in dem 
Umfange nicht, in dem der Mitversicherte durch eine 
eigene Versicherung Deckung erhält. 

II. Höchstbetrag der Versicherungsleistung 
Teil 1, Abschnitt A, III. Ziff. 3.2.1, 3. Bulletpoint wird 
ersetzt durch folgende Fassung:„bezüglich sämtlicher 
Folgen eines Verstoßes ohne Rücksicht darauf, ob 
Schäden in einem oder mehreren aufeinander folgen-
den Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf 
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun 
oder Unterlassen als einheitlicher Verstoß, wenn die 
betreffenden Angelegenheiten miteinander in recht-
lichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In 
diesem Fall ist die Leistung des Versicherers auf das 
Fünffache der Mindestversicherungssumme begrenzt. 
Die Begrenzung auf das Fünffache der Versicherungs-
summe gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen 
Pflichtprüfungen.“ 

III. Jahreshöchstleistung 
Eine Begrenzung der Höchstleistung des Versicherers 
für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres 
(Jahreshöchstleistung) kann für den Teil der verein-

barten Versicherungssumme, der die Mindestversiche-
rungssumme übersteigt, vereinbart werden. 

IV. Weitere Bestimmung zum Selbstbehalt 
Abweichend Teil 1, Abschnitt A., III. Ziff. 3.4 kann ein 
anderer/höherer Selbstbehalt vereinbart werden. 

Ein Selbstbehalt von bis zu 1 von Hundert der Mindest-
versicherungssumme ist zulässig (§ 2 Abs. 2 WPBHV). 

V. Ausschlüsse 
1. Haftpflichtansprüche mit Auslandsbezug 

Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Haft-
pflichtansprüche 

1.1  welche vor ausländischen Gerichten geltend ge-
macht werden; dies gilt auch im Falle eines inländi-
schen Vollstreckungsurteils (§ 722 ZPO); 

1.2  aus der Verletzung oder Nichtbeachtung ausländi-
schen Rechts; 

1.3  aus Tätigkeiten, die über Niederlassungen, Zweig-
niederlassungen oder weitere Beratungsstellen im 
Ausland ausgeübt werden, soweit die gesetzlich vorge-
schriebene Mindestversicherungssumme überschritten 
wird. 

Die Risikoausschlüsse gemäß der vorstehenden Ziff. 
1.1 und 1.2 gelten jedoch nicht für das europäische 
Ausland, die Türkei und die Staaten auf dem Gebiet der 
ehemaligen Sowjetunion einschließlich Litauen, Lettland 
und Estland. 

Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht aus be-
triebswirtschaftlicher Prüfungstätigkeit in Staaten, die 
zuvor nicht genannt sind, wenn dem Auftrag zwischen 
dem Versicherungsnehmer und seinem Auftraggeber 
nur deutsches Recht zu Grunde liegt. Die Leistungs-
pflicht des Versicherers ist in diesen Fällen auf die 
gesetzlich vorgeschriebene Mindestversicherungs-
summe beschränkt 

Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht aus der 
geschäftsmäßigen Hilfe in Steuersachen, die das Ab-
gabenrecht von Staaten betrifft, die zuvor nicht genannt 
sind, wenn dem Auftrag zwischen dem Versicherungs-
nehmer und seinem Auftraggeber nur deutsches Recht 
zu Grunde liegt. Die Leistungspflicht des Versicherers 
ist in diesen Fällen auf die gesetzlich vorgeschriebene 
Mindestversicherungssumme beschränkt. 

Der zuvor genannte Versicherungsschutz erstreckt sich 
nicht auf Ansprüche aus der Tätigkeit als Insolvenz-, 
Konkurs-, Vergleichs-, Zwangs- und Nachlassverwalter, 
als Liquidator, Sequester, Testamentsvollstrecker, 
Pfleger, Vormund und Treuhänder, als Sachwalter, 
Gläubigerausschuss- und Gläubigerbeiratsmitglied 
sowie als Schiedsrichter oder Schiedsgutachter, sofern 
die Bestellung nach ausländischem Recht erfolgte. 

2. Veruntreuungsschäden 

Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Haft-
pflichtansprüche wegen Schäden, welche durch Fehl-
beträge bei der Kassenführung, durch Verstöße beim 
Zahlungsakt oder durch Veruntreuung durch das Per-
sonal des Versicherungsnehmers entstehen. 

3. Haftpflichtansprüche aus unternehmerischem Risiko 

Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Haft-
pflichtansprüche wegen Schäden, die dadurch entstan-
den sind, dass 

3.1  der Versicherungsnehmer im Bereich eines unter-
nehmerischen Risikos, das sich im Rahmen der Aus-
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übung einer versicherten Tätigkeit ergibt, einen Verstoß 
begeht, z. B. als Insolvenzverwalter bei der Fortführung 
eines Unternehmens, als Testamentsvollstrecker, so-
weit ein gewerbliches Unternehmen zum Nachlass 

gehört; 

3.2  ein Versicherungsvertrag nicht abgeschlossen 
oder fortgesetzt wurde, es sei denn, der Versiche-
rungsnehmer beweist, dass von dem Abschluss oder 
der Fortführung nicht bewusst abgesehen wurde. 

VI. Meldepflichten des Versicherers 
Der Versicherer ist verpflichtet, der gemäß § 54 WPO 
zuständigen Wirtschaftsprüferkammer den Beginn und 
die Beendigung oder Kündigung des Versicherungs-
vertrages sowie jede Änderung des Versicherungsver-
trages, die den vorgeschriebenen Versicherungsschutz 
beeinträchtigt, den Beginn und die Beendigung der 
Versicherungspflicht in Folge einer Änderung der Form 
der beruflichen Tätigkeit und den Widerruf einer vor-
läufigen Deckungszusage unverzüglich anzuzeigen. 

VII. Abweichungen von der Pflichtversiche-
rung 

1. Soweit die vereinbarte Versicherungssumme den 
Betrag von € 1.000.000,00 über steigt oder soweit der 
Umfang des vereinbarten Versicherungsschutzes über 
den Umfang des gesetzlich vorgeschriebenen Versi-
cherungsschutzes hinausgeht, gelten die vorstehenden 
Bedingungen entsprechend, wenn nichts Abweichen-
des, z. B. durch zusätzliche Vereinbarungen, bestimmt 
ist.  

Erweiterungen des Versicherungsschutzes lassen den 
Umfang des gesetzlich vorgeschriebenen Versiche-
rungsschutzes unberührt. 

2. Versicherungsschutz besteht auch für den Fall, dass 
der Versicherungsnehmer wegen einer fehlerhaften 
Verfügung über Geldbeträge, die auf einem Anderkonto 
eingezahlt sind, von dem Berechtigten in Anspruch 
genommen wird. Dies gilt nur, soweit die Einzahlung auf 
dem Anderkonto in unmittelbarem Zusammenhang mit 
einer versicherten Tätigkeit erfolgt. 

Das Anderkontenrisiko ist mit einem Sublimit von € 
100.000,00 je Versicherungsfall und -jahr mitversichert. 

Abschnitt B. – Risikobeschreibung zur 
Vermögensschaden-
Haftpflichtversicherung von 
Wirtschaftsprüfern und vereidigten 
Buchprüfern 
I. Der Versicherungsschutz umfasst die Erledigung 
der beruflichen Aufgaben eines Wirtschaftsprüfers oder 
vereidigten Buchprüfers gemäß § 2, § 43 a Abs. 4 Nr. 8, 
§ 129 WPO, und zwar 

1. die Durchführung betriebswirtschaftlicher Prüfungen, 
insbesondere solcher von Jahresabschlüssen 
wirtschaftlicher Unternehmen, die Erteilung von Bestä-
tigungsvermerken über die Vornahme und das Ergebnis 
solcher Prüfungen einschließlich der Aufstellung von 
Bilanzen und Vermögensübersichten; 

2. die Beratung und Vertretung in Steuersachen ein-
schließlich der Hilfestellung in Steuerstrafsachen und 
bei der Erfüllung von Buchführungspflichten; 

3. Tätigkeiten, welche die Beratung und Wahrung 
fremder Interessen in wirtschaftlichen Angelegenheiten 
zum Gegenstand haben, z. B.: 

3.1  die wirtschaftliche Beratung bei der Gründung, 
Umwandlung, Sanierung, Auflösung oder bei dem 
Verkauf von Unternehmen, beim Abschluss von Ver-
trägen, bei der Gründung und Unterhaltung betrieblicher 
Versorgungseinrichtungen, bei Finanzierung von 
Projekten, bei Aufstellung von Budgets und Wirtschaft-
lichkeitsberechnungen; 

3.2  die Unternehmens- und Organisationsberatung; 

3.3  die Beratung bei der Einrichtung von Datenverar-
beitungsanlagen und der Erstellung von Programmen, 
soweit letztere nicht technischen Zwecken dienen. 

Voraussetzung ist, dass der Versicherungsnehmer oder 
die von ihm mit diesen Arbeiten betrauten Personen 
über die besonderen Kenntnisse und Erfahrungen 
verfügen, um diesen Auftrag sachgerecht durchführen 
zu können. 

Auf die elektronische Datenverarbeitung oder die Er-
stellung von Datenträgern erstreckt sich der Versiche-
rungsschutz nur dann, wenn diese Arbeiten im Zu-
sammenhang mit einer anderen versicherten Tätigkeit 
erledigt werden. 

Nicht versichert ist die Empfehlung einer bestimmten 
Datenverarbeitungsanlage; 

3.4  die Wahrung fremder Interessen als Vermögens-, 
Haus- und Grundbesitzverwalter, als Betreuer von 
Kreditsicherheiten, bei Durchführung außergerichtlicher 
Vergleiche; 

4. Tätigkeit als nicht geschäftsführender Treuhänder, 
z. B. die treuhänderische Verwaltung auf Grund ge-
setzlicher oder rechtsgeschäftlicher Treuhänderschaft; 

5. die berufsübliche Erstattung von Gutachten ein-
schließlich der Erstellung versicherungsmathematischer 
Gutachten für die Bildung und Überprüfung von 
Pensions- und sonstigen Rentenrückstellungen und für 
die Gründung und Unterhaltung von Pensionskassen 
und ähnlichen Versorgungseinrichtungen, auch soweit 
dazu elektronische Datenverarbeitungsmaschinen 
benutzt werden. Voraussetzung ist, dass der Versiche-
rungsnehmer oder die von ihm mit diesen Arbeiten 
betrauten Personen über die besonderen Kenntnisse 
und Erfahrungen verfügen, um diesen Auftrag sachge-
recht durchführen zu können. 

II. Eingeschlossen sind in den Versicherungsschutz im 
Rahmen von Teil 4, Abschnitt A, V,. Ziff. 3. die Tätig-
keiten als 

1. Insolvenzverwalter, Sachwalter, gerichtlich bestellter 
Liquidator, Zwangsverwalter, Gläubigerausschuss-
mitglied, Treuhänder gemäß InsO; 

2. Testamentsvollstrecker, Nachlasspfleger, Nachlass-
verwalter, Vormund, Betreuer, Pfleger, Beistand; 

3. Schiedsrichter oder Schiedsgutachter. 

III. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die 
Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten ein-
schließlich der Rechtsberatung, soweit die durch das 
RDG gezogenen Grenzen nicht bewusst überschritten 
werden. 

IV. Nicht versichert sind 

1. Tätigkeiten, die mit dem Beruf des Wirtschaftsprü-
fers oder vereidigten Buchprüfers nicht vereinbar sind; 

2. die in § 43 a Abs. 4 Ziff. 1. bis 5. und Ziff. 7. der 
WPO genannten Tätigkeiten. 

 


